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Merkblatt: Rücksendung von Betäubungsmitteln zum Vernichten
Bei der Bearbeitung der von Ihnen zurückgesendeten Betäubungsmittel (Betm) fällt uns immer wieder
auf, dass teilweise ein grosser Aufwand bei der Auflistung betrieben wird. Um die Arbeit zu erleichtern
anbei ein paar Hinweise:

Kontrollierte Substanzen (bzw. Präparate) der Verzeichnisse a und d:
Die Entsorgung erfolgt wie bisher mit eingeschriebener Post via Pharmazeutischer Dienst (siehe
Tabelle unten).

Kontrollierte Substanzen (bzw. Präparate) des Verzeichnisses b:

Die Entsorgung soll über den bisherigen Weg für Arzneimittel erfolgen (z.B. via «schwendimann.ch»
Medikamentenentsorgung; die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein).

Belege über die Entsorgungen müssen im Rahmen von Inspektionen vorgelegt werden können
(Aufbewahrungsdauer mindestens 20 Jahre – vgl. auch Aufbewahrungspflicht nach OR).

Generelle Bemerkungen zum Versand:

 Zur Polsterung und/oder zum Füllen der Hohlräume kein Styropor verwenden.
 Ampullen etc. aus Glas gut polstern und gegebenenfalls in Minigrip o.Ä. verpacken.
 Flüssigkeiten auslaufsicher verpacken! Besten Dank.

Offenware (Ausgangsstoffe, nur Reinsubstanzen, keine gelösten Formen, betrifft nur öffentliche
Apotheken und Spitalapotheken)

detaillierte Auflistung mit Absender und Datum. Die Offenware muss gewichtsmässig korrekt
erfasst werden. Am einfachsten erfolgt dies mit Angabe des Gewichts des Leergebindes (Tara)
und der Nettoangabe des Inhalts.

Wie die Betm zurückzusenden sind:

Bei Rücksendung von Betm an PAD Betm vom Lager Betm von Patient*innen
Betm von Heimbewohnern

Betm von Spitalstationen etc.

Zustellung per «Signature/Einschreiben» Ja Ja

in Originalpackung retournieren Ja Wenn möglich

Begleitschreiben mit Absender, E-Mail-
Adresse und Datum

Ja
mit detaillierter Auflistung

Ja
ohne detaillierte Auflistung

Falls Sie gleichzeitig Betm vom Lager
UND von Patient*innen/Heimbewohner
Spital-Stationen etc. haben, bitte:

Alles wie oben, jedoch im Paket separat und entsprechend kennzeichnen
(z.B. beschriftete Plastiksäckchen)


